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§26

(1) Anspruch auf Zusatzwaisenrente haben leibliche oder 
an Kindes Statt angenommene Kinder des verstorbenen Ver
sicherten.

(2) Die Zusatzwaisenrente beträgt für
a) die Halbwaise 30% der Zusatzrente des verstorbenen 

Elternteils,
b) die Vollwaise 40% der Zusatzrente desjenigen verstor

benen Elternteils mit dem höheren Zusatzrentenan
spruch.

(3) Für die Dauer der Zahlung der Zusatzwaisenrente gel
ten die gleichen Voraussetzungen, die für die Dauer der Zah
lung der Waisenrente aus der Sozialpflichtversicherung maß
gebend sind.

' §27

(1) Besteht aus der FZR des Verstorbenen für mehrere 
Hinterbliebene Anspruch auf Zusatzhinterbliebenenrente und 
übersteigt der für die Zusatzhinterbliebenenrenten zu zah
lende Gesamtbetrag die Höhe der Zusatzrente des Verstor
benen, sind die einzelnen Zusatzhinterbliebenenrenten pro
portional um den übersteigenden Betrag zu verringern.

(2) Der Mindestbetrag gemäß § 31 Abs. 3 ist an jeden Hin
terbliebenen in voller Höhe zu zahlen.

Zusatzrente und zusätzliche 
Altersversorgung der Intelligenz

§28
(1) Werktätige, die
a) der FZR beigetreten sind und danach in die zusätzliche 

Altersversorgung der Intelligenz einbezogen werden 
oder

b) in die zusätzliche Altersversorgung der Intelligenz ein
bezogen sind und danach der FZR beitreten,

erhalten anstelle der Altersversorgung der Intelligenz eine 
Zusatzrente in Höhe der zugesicherten Altersversorgung der 
Intelligenz, sofern die Zusatzrente auf Grund ihrer Beitrags
zahlung und der Beitragszahlung des Betriebes nicht höher 
ist. Voraussetzung für die Zahlung der Zusatzrente in Höhe 
der zugesicherten Altersversorgung der Intelligenz ist, daß 
der Werktätige
— die Zugehörigkeit zur FZR nicht durch Austritt beendet 

hat und
— zum Zeitpunkt des Eintritts des Rentenfalls eine Tätig

keit in einem Betrieb bzw. einer Einrichtung ausübt, die 
zur Einbeziehung in die zusätzliche Altersversorgung der 
Intelligenz berechtigen würde.

(2) Werktätige, die gemäß Abs. 1 eine Zusatzrente in Höhe 
der zusätzlichen Altersversorgung der Intelligenz erhalten, 
werden bei der Berechnung der Rente aus der Sozialpflicht
versicherung den Empifängern einer zusätzlichen Altersver
sorgung der Intelligenz gleichgestellt.

(3) Bei Austritt aus der FZR lebt der Anspruch auf die 
zusätzliche Altersversorgung der Intelligenz nicht wieder auf. 
Bei Eintritt des Rentenfalls besteht Anspruch auf Zusatz
rente nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 26. Diese Festle
gungen gelten nicht, wenn entsprechend den Rechtsvorschrif
ten ein Rechtsanspruch auf Einbeziehung in die zusätzliche 
Altersversorgung der Intelligenz besteht.

§ 20

(1) Witwen und Witwer von Werktätigen mit Anspruch auf 
Zusatzrente in Höhe der zusätzlichen Altersversorgung der

Intelligenz erhalten bei Erfüllung der Voraussetzungen ge
mäß den §§ 24 und 25 eine Zusatzwitwen-(witwer-)Rente

a) in Höhe von 60 % der auf Grund der Beitragszahlung des 
Werktätigen und des Betriebes errechneten Zusatzrente 
des Verstorbenen oder

b) in Höhe der für sie zugesicherten Hinterbliebenenver
sorgung aus der zusätzlichen Altersversorgung der In
telligenz, wenn es für sie günstiger ist.

(2) Werden ß i e  Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht erfüllt, 
erhalten Witwen und Witwer eine Zusatzwitwen-(witwer-) 
Rente in Höhe der für sie zugesicherten Hinterbliebenenver
sorgung aus der zusätzlichen Altersversorgung der Intelli
genz.

(3) Anspruchsberechtigte Waisen von Werktätigen gemäß 
Abs. 1 erhalten eine Zusatzwaisenrente

a) in Höhe von 30% (Halbwaisen) bzw. 40% (Vollwaisen) 
der auf Grund der Beitragszahlung des Werktätigen und 
des Betriebes errechneten Zusatzrente des verstorbenen 
Elternteils bzw. des verstorbenen Elternteils mit dem 
höheren Zusatzrentenanspruch oder

b) in Höhe der für sie zugesicherten Hinterbliebenenver
sorgung aus der zusätzlichen Altersversorgung der In
telligenz, wenn es für sie günstiger ist.

§30

Ende der Versicherung

(1) Die FZR endet mit Ablauf des Monats, der dem Bezug 
einer Zusatzalters- bzw. Zusatzinvalidenrente vorausgeht.

(2) Für Werktätige, die der FZR angehören und einer zu
sätzlichen Versorgung mit eigener Beitragszahlung beitreten, 
endet die FZR mit Ablauf des Monats, der dem Beitritt zur 
zusätzlichen Versorgung vorausgeht.

(3) Die FZR kann auch durch Austrittserklärung des Werk
tätigen beendet werden. Der Austritt ist nur zum Ende eines 
Kalenderjahres möglich. Die Austrittserklärung ist bei der 
zuständigen Dienststelle der Sozialversicherung schriftlich 
abzugeben.

(4) Die bereits erworbenen Ansprüche auf Zusatzrente 
bleiben erhalten, soweit in den Bestimmungen über zusätz
liche Versorgungen nichts anderes geregelt ist.

Allgemeine Bestimmungen

§31

(1) DSe Zusatzrenten sind schriftlich bei der zuständigen 
Dienststelle der Sozialversicherung zu beantragen. Voraus
setzung für die Zählung von Zusatzrenten ist, daß der An
spruchsberechtigte seinen ständigen Wohnsitz in der Deut
schen Demokratischen Republik hat.

(2) Die zuständige Dienststelle der Sozialversicherung be
rechnet die Zusatzrente und erteilt darüber einen schrift
lichen Bescheid. Der Bescheid muß den Zahlungsbeginn, die 
Höhe und Berechnung der Leistung sowie- die Rechtsmittel
belehrung enthalten.

(3) Die enrechnete Zusatzrente wird auf volle Mark aufge
rundet. Sie beträgt mindestens 5 M. Die Auszahlung der Zu
satzrente erfolgt monatlich durch die Öienststelle der Sozial
versicherung, von der die Rente aus der Sozialpflichtversiche
rung gezahlt wird.

(4) Bei Ablehnung der Zahlung einer Zusatzrente muß'der 
Bescheid die für die Ablehnung maßgebenden Gründe sowie 
die Rechtsmittelbelehrung enthalten.


